
III Sonstige Rechtsakte 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 233/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1022] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 234/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1023] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 235/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1024] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 236/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1025] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 237/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1026] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 238/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1027] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 239/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1028] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 240/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1029] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

Ausgabe 
in deutscher Sprache 

Inhalt 

DE 

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der 
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. 

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. 

L 161 

Rechtsvorschriften 
60. Jahrgang 

22. Juni 2017 

(Fortsetzung umseitig) 

★ ★ ★ 
★ ★ 

★ ★ 
★ ★ 

★ ★ ★ 

DE 



★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 241/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1030] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 242/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1031] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 243/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1032] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 244/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1033] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 245/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1034] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 246/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1035] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 247/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1036] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 248/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1037] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 249/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1038] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 250/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1039] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 251/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1040] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 252/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1041] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 253/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1042] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 254/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1043] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 255/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1044] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 256/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1045] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 



★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 257/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1046] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 258/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1047] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 259/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1048] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 260/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1049] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 261/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1050] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 262/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1051] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 263/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1052] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 264/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1053] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 265/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1054] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 266/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1055] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 267/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1056] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 268/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1057] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 269/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1058] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 270/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und 
von Anhang XX (Umwelt) des EWR-Abkommens [2017/1059] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 271/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XI (Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 
Informationsgesellschaft) des EWR-Abkommens [2017/1060] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 272/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1061] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

(Fortsetzung umseitig) 



★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 273/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1062] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 274/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1063] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 275/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1064] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 276/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1065] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 277/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1066] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 278/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1067] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 279/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1068] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 280/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XIII, Protokoll 31 (über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen 
außerhalb der vier Freiheiten) und Protokoll 37 (mit der Liste gemäß Artikel 101) zum 
EWR-Abkommen [2017/1069] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 281/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht 
sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen) des EWR-Abkommens [2017/1070] 71  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 282/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1071] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 283/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1072] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 284/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1073] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 285/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1074] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 286/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1075] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 287/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1076] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 288/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1077] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 289/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1078] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 290/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1079] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 291/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1080] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 292/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1081] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 



★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 293/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens [2017/1082] . . . . . . . . . . . . .  87  

★ Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 294/2015 vom 30. Oktober 2015 zur 
Änderung von Anhang XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens [2017/1083] . . . . . . . . . . . . .  89  





III 

(Sonstige Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTSRAUM 

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 233/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1022] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen Kennzeichnung von Rindern und 
der Etikettierung von Rindfleisch (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel I Teil 1.1 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 7c (Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 R 0653: Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014  
(ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 33)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 653/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 234/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1023] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Durchführungsbeschluss 2014/704/EU der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Änderung der 
Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel I Teil 1.2 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 39 (Entscheidung 2009/821/EG der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 D 0704: Durchführungsbeschluss 2014/704/EU der Kommission vom 8. Oktober 2014 (ABl. L 294 
vom 10.10.2014, S. 46)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2014/704/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  

22.6.2017 L 161/3 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 294 vom 10.10.2014, S. 46. 
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 235/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1024] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/919 der Kommission vom 12. Juni 2015 zur Änderung der 
Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in 
TRACES (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel I Teil 1.2 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 39 (Entscheidung 2009/821/EG der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 D 0919: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/919 der Kommission vom 12. Juni 2015 (ABl. L 149 vom 
16.6.2015, S. 15)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/919 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 236/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1025] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Durchführungsbeschluss 2014/250/EU der Kommission vom 29. April 2014 Änderung des Beschlusses 
2010/221/EU hinsichtlich der Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung des 
Ostreiden Herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in bestimmte Gebiete Irlands und des Vereinigten Königreichs (1) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel I Teil 4.2 des EWR-Abkommens wird unter Nummer 94 (Beschluss 2010/221/EU der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 D 0250: Durchführungsbeschluss 2014/250/EU der Kommission vom 29. April 2014 (ABl. L 132 vom 
3.5.2014, S. 79)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses 2014/250/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 237/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1026] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/728 der Kommission vom 6. Mai 2015 zur Änderung der Definition von 
spezifiziertem Risikomaterial in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
Enzephalopathien (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Verordnung (EU) 2015/1162 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Änderung des Anhangs V der 
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (2) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft Rechtsvorschriften in Bezug auf andere lebende Tiere als Fische und Tiere der 
Aquakultur. Nach Absatz 2 des Einleitenden Teils von Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens gelten Rechtsvor
schriften mit diesem Gegenstand nicht für Island. 

(4)  Der Durchführungsbeschluss 2013/503/EU der Kommission (3), der mit dem Beschluss Nr. 167/2014 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses (4) in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, betrifft andere lebende Tiere 
als Fisch und Tiere der Aquakultur. Daher sollte darauf hingewiesen werden, dass der Durchführungsbeschluss 
2013/503/EU nicht für Island gilt. 

(5)  Dieser Beschluss betrifft veterinärrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten veterinärrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(6)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel I des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. In Teil 7.1 werden unter Nummer 12 (Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Gedankenstriche angefügt: 

„—  32015 R 0728: Verordnung (EU) 2015/728 der Kommission vom 6. Mai 2015 (ABl. L 116 vom 7.5.2015, 
S. 1). 

—  32015 R 1162: Verordnung (EU) 2015/1162 der Kommission vom 15. Juli 2015 (ABl. L 188 vom 16.7.2015, 
S. 3)“.  

2. In Teil 7.2 wird unter Nummer 59 (Durchführungsbeschluss 2013/503/EU der Kommission) Folgendes angefügt: 

„Dieser Rechtsakt gilt nicht für Island.“ 
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Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2015/728 und (EU) 2015/1162 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 238/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1027] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/861 der Kommission vom 3. Juni 2015 zur Zulassung von 
Kaliumjodid, Kalziumjodat, wasserfrei und gecoatetem Kalziumjodat-Granulat, wasserfrei als Futtermittelzu
satzstoffe für alle Tierarten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1020 der Kommission vom 29. Juni 2015 zur Zulassung der 
Zubereitung aus Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen und 
Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für Legezwecke (Zulassungsinhaber: Kemin 
Europa N.V.) (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1043 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135), 
als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Masttruthühner, Legehennen, Absetzferkel, Mastschweine sowie für 
Mast- und Legegeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 2148/2004, (EG) Nr. 828/2007 und (EG) Nr. 322/2009 (Zulassungsinhaber: Huvepharma NV) (3) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1053 der Kommission vom 1. Juli 2015 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 als Futtermittelzusatzstoff für Aufzuchtkälber, 
Ferkel, Masthühner, Masttruthühner, Katzen und Hunde und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1259/2004, (EG) Nr. 255/2005, (EG) Nr. 1200/2005 und (EG) Nr. 1520/2007 (Zulassungsinhaber: Chevita 
Tierarzneimittel-GmbH) (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(5)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1060 der Kommission vom 2. Juli 2015 über die Zulassung von 
Betainanhydrat und Betainhydrochlorid als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten (5) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1061 der Kommission vom 2. Juli 2015 zur Zulassung 
von Ascorbinsäure, Natriumascorbylphosphat, Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat, Natriumascorbat, 
Calciumascorbat und Ascorbylpalmitat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten (6) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(7) Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1104 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Änderung der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 237/2012 bezüglich einer neuen Form von alpha-Galactosidase (EC 3.2.1.22) aus 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) und Endo-1,4-beta-Glucanase (EC 3.2.1.4) aus Aspergillus niger  
(CBS 120604) (Zulassungsinhaber Kerry Ingredients and Flavours) (7) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(8)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1105 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Zulassung einer 
Zubereitung aus Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius 
DSM 16351 und Enterococcus faecium DSM 21913 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen sowie 
Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer Legegeflügel, zur Zulassung dieses Zusatzstoffes 
zur Verwendung über Tränkwasser für Masthühner und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 544/2013 im Hinblick auf den Höchstgehalt an diesem Zusatzstoff in Alleinfuttermitteln sowie auf seine 
Kompatibilität mit Kokzidiostatika (Zulassungsinhaber: Biomin GmbH) (8) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 
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(9)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1114 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Zulassung von aus 
Escherichia coli hergestelltem L-Valin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 403/2009 und der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 848/2014 und (EU) 
Nr. 1236/2014 (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(10)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(11)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter den Nummern 1zs (Verordnung (EG) Nr. 1259/2004 der Kommission), 1zzf (Verordnung (EG) Nr. 255/2005 
der Kommission), 1zzm (Verordnung (EG) Nr. 1200/2005 der Kommission) und 1zzzzh (Verordnung (EG) 
Nr. 1520/2007 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1053: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1053 der Kommission vom 1. Juli 2015 (ABl. L 171 vom 
2.7.2015, S. 8)“  

2. Unter den Nummern 1zze (Verordnung (EG) Nr. 2148/2004 der Kommission) und 1zzzzx (Verordnung (EG) 
Nr. 322/2009 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1043: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1043 der Kommission vom 30. Juni 2015 (ABl. L 167 
vom 1.7.2015, S. 63)“  

3. Unter Nummer 1zzzx (Verordnung (EG) Nr. 828/2007 der Kommission) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1043: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1043 der Kommission vom 30. Juni 2015 (ABl. L 167 
vom 1.7.2015, S. 63)“  

4. Unter Nummer 1zzzzza (Verordnung (EG) Nr. 403/2009 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1114: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1114 der Kommission vom 9. Juli 2015 (ABl. L 182 vom 
10.7.2015, S. 18)“ 

5. Unter den Nummern 110 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 848/2014 der Kommission) und 121 (Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 1236/2014) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1114: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1114 der Kommission vom 9. Juli 2015 (ABl. L 182 vom 
10.7.2015, S. 18)“  

6. Unter Nummer 2zzf (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 237/2012) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1104: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1104 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 61)“ 
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7. Unter Nummer 89 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 544/2013 der Kommission) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1105: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1105 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 65)“  

8. Nach Nummer 135 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/724 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt:  

„136. 32015 R 0861: Durchführungsverordnung (EU) 2015/861 der Kommission vom 3. Juni 2015 zur Zulassung 
von Kaliumjodid, Kalziumjodat, wasserfrei und gecoatetem Kalziumjodat-Granulat, wasserfrei als Futtermittel
zusatzstoffe für alle Tierarten (ABl. L 137 vom 4.6.2015, S. 1).  

137. 32015 R 1020: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1020 der Kommission vom 29. Juni 2015 zur 
Zulassung der Zubereitung aus Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als Zusatzstoff in Futtermitteln für 
Legehennen und Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für Legezwecke (Zulassungsinhaber: 
Kemin Europa N.V.) (ABl. L 163 vom 30.6.2015, S. 22).  

138. 32015 R 1043: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1043 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur 
Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), gewonnen aus Trichoderma citrinoviride 
Bisset (IM SD135), als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner, Masttruthühner, Legehennen, Absetzferkel, 
Mastschweine sowie für Mast- und Legegeflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2148/2004, (EG) Nr. 828/2007 und (EG) Nr. 322/2009  
(Zulassungsinhaber: Huvepharma NV) (ABl. L 167 vom 1.7.2015, S. 63).  

139. 32015 R 1053: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1053 der Kommission vom 1. Juli 2015 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 als Futtermittelzusatzstoff für 
Aufzuchtkälber, Ferkel, Masthühner, Masttruthühner, Katzen und Hunde und zur Änderung der Verordnungen  
(EG) Nr. 1259/2004, (EG) Nr. 255/2005, (EG) Nr. 1200/2005 und (EG) Nr. 1520/2007 (Zulassungsinhaber: 
Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (ABl. L 171 vom 2.7.2015, S. 8).  

140. 32015 R 1060: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1060 der Kommission vom 2. Juli 2015 über die 
Zulassung von Betainanhydrat und Betainhydrochlorid als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten  
(ABl. L 174 vom 3.7.2015, S. 3).  

141. 32015 R 1061: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1061 der Kommission vom 2. Juli 2015 zur Zulassung 
von Ascorbinsäure, Natriumascorbylphosphat, Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat, Natriumascorbat, 
Calciumascorbat und Ascorbylpalmitat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten (ABl. L 174 vom 
3.7.2015, S. 8).  

142. 32015 R 1105: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1105 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Zulassung 
einer Zubereitung aus Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. 
salivarius DSM 16351 und Enterococcus faecium DSM 21913 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen 
sowie Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung außer Legegeflügel, zur Zulassung dieses 
Zusatzstoffes zur Verwendung über Tränkwasser für Masthühner und zur Änderung der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 544/2013 im Hinblick auf den Höchstgehalt an diesem Zusatzstoff in Alleinfuttermitteln 
sowie auf seine Kompatibilität mit Kokzidiostatika (Zulassungsinhaber: Biomin GmbH) (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 65).  

143. 32015 R 1114: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1114 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Zulassung 
von aus Escherichia coli hergestelltem L-Valin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 403/2009 und der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 848/2014 und  
(EU) Nr. 1236/2014 (ABl. L 182 vom 10.7.2015, S. 18)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 2015/861(EU) 2015/1020, (EU) 2015/1043, (EU) 2015/1053,  
(EU) 2015/1060, (EU) 2015/1061, (EU) 2015/1104, (EU) 2015/1105 und (EU) 2015/1114 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 239/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1028] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 hinsichtlich der Wartezeit und der Rückstandshöchstgehalte in Bezug auf den 
Futtermittelzusatzstoff Decoquinat (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1zy (Verordnung (EG) Nr. 1289/2004 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 R 0291: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 der Kommission vom 21. März 2014 (ABl. L 87 
vom 22.3.2014, S. 87)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 291/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 240/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1029] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/897 der Kommission vom 11. Juni 2015 über die Zulassung von 
Thiaminhydrochlorid und Thiaminmononitrat als Zusatzstoffe in Futtermittelzusatzstoffen für alle Tierarten (1) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird nach Nummer 143 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1114 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„144.  32015 R 0897: Durchführungsverordnung (EU) 2015/897 der Kommission vom 11. Juni 2015 über die 
Zulassung von Thiaminhydrochlorid und Thiaminmononitrat als Zusatzstoffe in Futtermittelzusatzstoffen für 
alle Tierarten (ABl. L 147 vom 12.6.2015, S. 8)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/897 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 241/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1030] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/786 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festlegung von Kriterien für die 
Zulässigkeit von Entgiftungsverfahren, denen zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse unterzogen werden, 
gemäß der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens wird nach Nummer 144 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/897 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„145.  32015 R 0786: Verordnung (EU) 2015/786 der Kommission vom 19. Mai 2015 zur Festlegung von Kriterien 
für die Zulässigkeit von Entgiftungsverfahren, denen zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse unterzogen 
werden, gemäß der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 125 vom 
21.5.2015, S. 10)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/786 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 242/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1031] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1103 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Zulassung von Beta- 
Carotin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1152 der Kommission vom 14. Juli 2015 über die Zulassung 
tocopherolhaltiger Extrakte aus pflanzlichen Ölen, stark tocopherolhaltiger Extrakte aus pflanzlichen Ölen (mit 
hohem Delta-Tocopherol-Anteil) und Alpha-Tocopherol als Futtermittelzusatzstoffe für alle Tierarten (2) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens werden nach Nummer 145 (Verordnung (EU) 2015/786 der Kommission) 
folgende Nummern eingefügt:  

„146. 32015 R 1103: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1103 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Zulassung 
von Beta-Carotin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten (ABl. L 181 vom 9.7.2015, S. 57).  

147. 32015 R 1152: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1152 der Kommission vom 14. Juli 2015 über die 
Zulassung tocopherolhaltiger Extrakte aus pflanzlichen Ölen, stark tocopherolhaltiger Extrakte aus 
pflanzlichen Ölen (mit hohem Delta-Tocopherol-Anteil) und Alpha-Tocopherol als Futtermittelzusatzstoffe für 
alle Tierarten (ABl. L 187 vom 15.7.2015, S. 5)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/1103 und (EU) 2015/1152 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 243/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang I (Veterinärwesen und Pflanzenschutz) des EWR-Abkommens 
[2017/1032] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1417 der Kommission vom 20. August 2015 zur Zulassung von 
Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Mast- und Zuchtkaninchen (Zulassungsinhaber: Huvepharma NV) (1) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1426 der Kommission vom 25. August 2015 zur Zulassung der 
Zubereitung aus Benzoesäure, Thymol, Eugenol und Piperin als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner, 
Junghennen, Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für die Mast und Jungtiere von 
Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für Legezwecke (Zulassungsinhaber DSM Nutritional 
Product) (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft futtermittelrechtliche Vorschriften. Nach den sektoralen Anpassungen zu Anhang I des 
EWR-Abkommens gelten futtermittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang I des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I Kapitel II des EWR-Abkommens werden nach Nummer 147 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1152 
der Kommission) folgende Nummern eingefügt:  

„148. 32015 R 1417: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1417 der Kommission vom 20. August 2015 zur 
Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Mast- und Zuchtkaninchen (Zulassungsinhaber: 
Huvepharma NV) (ABl. L 220 vom 21.8.2015, S. 15).  

149. 32015 R 1426: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1426 der Kommission vom 25. August 2015 zur 
Zulassung der Zubereitung aus Benzoesäure, Thymol, Eugenol und Piperin als Zusatzstoff in Futtermitteln für 
Masthühner, Junghennen, Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für die Mast und Jungtiere 
von Geflügelarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung für Legezwecke (Zulassungsinhaber DSM 
Nutritional Product) (ABl. L 223 vom 26.8.2015, S. 6)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/1417 und (EU) 2015/1426 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 244/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1033] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwaltungsvor
schriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 
Fahrzeugen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird nach Nummer 46b (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 44/2014 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„46c.  32014 R 0901: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 der Kommission vom 18. Juli 2014 zur 
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und 
vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 249 vom 22.8.2014, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

In Anhang VII wird die Nr. 2.1 wie folgt ergänzt: 

‚IS für Island 

FL für Liechtenstein 

16 für Norwegen‘“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 143/2015 vom 11. Juni 2015 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 245/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1034] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission vom 8. Dezember 2014 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an 
die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für die Genehmigung von land- und forstwirtschaftlichen 
Fahrzeugen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel II des EWR-Abkommens wird nach Nummer 40a (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1322/2014 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„41.  32015 R 0208: Delegierte Verordnung (EU) 2015/208 der Kommission vom 8. Dezember 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Fahrzeugen für die Genehmigung von land- und forstwirt
schaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 42 vom 17.2.2015, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/208 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 246/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1035] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Verordnung (EU) Nr. 685/2014 der Kommission vom 20. Juni 2014 zur Änderung des Anhangs II der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Anhangs der Verordnung  
(EU) Nr. 231/2012 der Kommission in Bezug auf Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer in festen 
Nahrungsergänzungsmitteln (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzzr (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) und unter Nummer 69 (Verordnung (EU) Nr. 231/2012 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 R 0685: Verordnung (EU) Nr. 685/2014 der Kommission vom 20. Juni 2014 (ABl. L 182 vom 
21.6.2014, S. 23)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 685/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 247/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1036] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Verordnung (EU) 2015/1362 der Kommission vom 6. August 2015 zur Änderung des Anhangs III der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von 
Siliciumdioxid (E 551) in Extrakt aus Rosmarin (E 392) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Verordnung (EU) 2015/1378 der Kommission vom 11. August 2015 zur Änderung des Anhangs II der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von 
Riboflavinen (E 101) und Carotinen (E 160a) in getrockneten Kartoffeln in Form von Granulat oder Flocken (2) ist 
in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 54zzzzr (Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Gedankenstriche angefügt: 

„—  32015 R 1362: Verordnung (EU) 2015/1362 der Kommission vom 6. August 2015 (ABl. L 210 vom 7.8.2015, 
S. 22). 

—  32015 R 1378: Verordnung (EU) 2015/1378 der Kommission vom 11. August 2015 (ABl. L 213 vom 
12.8.2015, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2015/1362 und (EU) 2015/1378 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 248/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1037] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1102 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Änderung des Anhangs I der 
Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Streichung 
verschiedener Aromastoffe aus der Unionsliste (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 54zzzzs (Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1102: Verordnung (EU) 2015/1102 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 9.7.2015, 
S. 54)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1102 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 249/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1038] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2015/7 der Kommission vom 6. Januar 2015 zur Zulassung einer anderen gesundheits
bezogenen Angabe über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die 
Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Verordnung (EU) 2015/8 der Kommission vom 6. Januar 2015 über die Nichtzulassung bestimmter anderer 
gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos 
sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 54zzzzzp (Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 0007: Verordnung (EU) 2015/7 der Kommission vom 6. Januar 2015 (ABl. L 3 vom 7.1.2015, S. 3)“.  

2. Nach Nummer 99 (Verordnung (EU) 2015/539 der Kommission) werden folgende Nummern eingefügt:  

„100. 32015 R 0007: Verordnung (EU) 2015/7 der Kommission vom 6. Januar 2015 zur Zulassung einer anderen 
gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos 
sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 432/2012  
(ABl. L 3 vom 7.1.2015, S. 3),  

101. 32015 R 0008: Verordnung (EU) 2015/8 der Kommission vom 6. Januar 2015 über die Nichtzulassung 
bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines 
Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern (ABl. L 3 vom 7.1.2015, S. 6)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2015/7 und (EU) 2015/8 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 250/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1039] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 der Kommission vom 15. April 2015 über ein mehrjähriges 
koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2016, 2017 und 2018 zur Gewährleistung der Einhaltung der 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition gegenüber Pestizid
rückständen in und auf Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2016 die Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 400/2014 der Kommission (2) aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen 
wurde und daher mit Wirkung vom 1. Januar 2016 aus diesem zu streichen ist. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Nach Nummer 101 (Verordnung (EU) 2015/8 der Kommission) wird Folgendes eingefügt: 

„102.  32015 R 0595: Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 der Kommission vom 15. April 2015 über ein 
mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2016, 2017 und 2018 zur Gewährleistung der 
Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition gegenüber 
Pestizidrückständen in und auf Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs (ABl. L 99 vom 
16.4.2015, S. 7). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 

In der Tabelle unter Nummer 5 in Anhang II wird Folgendes angefügt: 

IS 12 (*) 

15 (**) 

NO 12 (*) 

15 (**)“  

22.6.2017 L 161/28 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 99 vom 16.4.2015, S. 7. 
(2) ABl. L 119 vom 23.4.2014, S. 44. 



2. Der Text von Nummer 88 (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 400/2014 der Kommission) wird mit Wirkung vom 
1. Januar 2016 gestrichen. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 251/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1040] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1041 der Kommission vom 30. Juni 2015 über die Nichtzulassung bestimmter 
anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines 
Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Die Verordnung (EU) 2015/1052 der Kommission vom 1. Juli 2015 über die Nichtzulassung bestimmter 
gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos (2) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens werden nach Nummer 102 (Durchführungsverordnung (EU) 2015/595 
der Kommission) folgende Nummern eingefügt:  

„103. 32015 R 1041: Verordnung (EU) 2015/1041 der Kommission vom 30. Juni 2015 über die Nichtzulassung 
bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung 
eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern (ABl. L 167 vom 1.7.2015, 
S. 57).  

104. 32015 R 1052: Verordnung (EU) 2015/1052 der Kommission vom 1. Juli 2015 über die Nichtzulassung 
bestimmter gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines 
Krankheitsrisikos (ABl. L 171 vom 2.7.2015, S. 5)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) 2015/1041 und (EU) 2015/1052 in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 252/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1041] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 210/2013 der Kommission vom 11. März 2013 über die Zulassung von Sprossen 
erzeugenden Betrieben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Dieser Beschluss betrifft lebensmittelrechtliche Vorschriften. Nach der Einleitung zu Kapitel XII von Anhang II des 
Abkommens gelten lebensmittelrechtliche Vorschriften nicht für Liechtenstein, solange Liechtenstein in das 
EWR-Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den 
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen einbezogen ist. Dieser Beschluss gilt daher nicht für Liechtenstein. 

(3)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 104 (Verordnung (EU) 2015/1052 der Kommission) 
folgende Nummer eingefügt: 

„105.  32013 R 0210: Verordnung (EU) Nr. 210/2013 der Kommission vom 11. März 2013 über die Zulassung von 
Sprossen erzeugenden Betrieben gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 68 vom 12.3.2013, S. 24)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 210/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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(1) ABl. L 68 vom 12.3.2013, S. 24. 
(*) Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 253/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1042] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1277/2014 der Kommission vom 1. Dezember 2014 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Stoff „Lasalocid“ (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1359/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung des 
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 betreffend Tulathromycin (2) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1390/2014 der Kommission vom 19. Dezember 2014 zur Änderung des 
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 hinsichtlich des Stoffs Eprinomectin (3) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der 
Kommission) folgende Gedankenstriche angefügt: 

„—  32014 R 1277: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1277/2014 der Kommission vom 1. Dezember 2014  
(ABl. L 346 vom 2.12.2014, S. 23). 

—  32014 R 1359: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1359/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014  
(ABl. L 365 vom 19.12.2014, S. 103). 

—  32014 R 1390: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1390/2014 der Kommission vom 19. Dezember 2014  
(ABl. L 369 vom 24.12.2014, S. 65)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 1277/2014, (EU) Nr. 1359/2014 und (EU) Nr. 1390/2014 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 254/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1043] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1078 der Kommission vom 3. Juli 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Stoff „Clodronsäure (in Form von Dinatriumsalz)“ (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1079 der Kommission vom 3. Juli 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Stoff „Hexaflumuron“ (2) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1080 der Kommission vom 3. Juli 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Stoff „Propyl-4-hydroxybenzoat und sein Natriumsalz“ (3) ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens werden unter Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der 
Kommission) folgende Gedankenstriche angefügt: 

„—  32015 R 1078: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1078 der Kommission vom 3. Juli 2015 (ABl. L 175 
vom 4.7.2015, S. 5). 

—  32015 R 1079: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1079 der Kommission vom 3. Juli 2015 (ABl. L 175 
vom 4.7.2015, S. 8). 

—  32015 R 1080: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1080 der Kommission vom 3. Juli 2015 (ABl. L 175 
vom 4.7.2015, S. 11)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/1078, (EU) 2015/1079 und (EU) 2015/1080 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 255/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1044] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1308 der Kommission vom 29. Juli 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Stoff „Aluminiumsalicylat, basisch“ (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 13 (Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1308: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1308 der Kommission vom 29. Juli 2015 (ABl. L 200 
vom 30.7.2015, S. 11)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1308 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 256/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1045] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1057 der Kommission vom 1. Juli 2015 zur Änderung des Durchfüh
rungsbeschlusses 2012/715/EU zur Festlegung einer Liste von Drittländern mit einem Rechtsrahmen für 
Wirkstoffe von Humanarzneimitteln und den entsprechenden Kontroll- und Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Sicherstellung eines dem der EU gleichwertigen Gesundheitsschutzniveaus (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 15qb (Durchführungsbeschluss 2012/715/EU der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 D 1057: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1057 der Kommission vom 1. Juli 2015 (ABl. L 171 vom 
2.7.2015, S. 23)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/1057 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 257/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1046] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1494 der Kommission vom 4. September 2015 zur Änderung von Anhang XVII der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Benzol (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1494: Verordnung (EU) 2015/1494 der Kommission vom 4. September 2015 (ABl. L 233 vom 
5.9.2015, S. 2)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1494 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 258/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1047] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12zc (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 0830: Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 (ABl. L 132 vom 
29.5.2015, S. 8)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/830 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 259/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1048] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/864 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung  
(EG) Nr. 340/2008 über die an die Europäische Chemikalienagentur zu entrichtenden Gebühren und Entgelte 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 12zf (Verordnung (EG) Nr. 340/2008) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 0864: Durchführungsverordnung (EU) 2015/864 der Kommission vom 4. Juni 2015 (ABl. L 139 vom 
5.6.2015, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/864 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 260/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1049] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/744 der Kommission vom 8. Mai 2015 zur Genehmigung der 
vorläufigen Maßnahme der Niederlande gemäß Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zusätzlichen Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften für 
nikotinhaltige elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 12zzy (Durchführungsverordnung (EU) 2015/419 
der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„12zzz.  32015 D 0744: Durchführungsbeschluss (EU) 2015/744 der Kommission vom 8. Mai 2015 zur 
Genehmigung der vorläufigen Maßnahme der Niederlande gemäß Artikel 52 der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zusätzlichen Verpackungs- 
und Kennzeichnungsvorschriften für nikotinhaltige elektronische Zigaretten und Nachfüllbehälter  
(ABl. L 118 vom 9.5.2015, S. 8)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/744 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 261/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1050] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/984 der Kommission vom 24. Juni 2015 zur Genehmigung von 
Kupferpyrithion als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 21 (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/985 der Kommission vom 24. Juni 2015 zur Genehmigung von 
Clothianidin als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18 (2) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens werden nach Nummer 12zzz (Durchführungsverordnung (EU) 
2015/744 der Kommission) folgende Nummern eingefügt: 

„12zzza.  32015 R 0984: Durchführungsverordnung (EU) 2015/984 der Kommission vom 24. Juni 2015 zur 
Genehmigung von Kupferpyrithion als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 21 (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 43). 

12zzzb.  32015 R 0985: Durchführungsverordnung (EU) 2015/985 der Kommission vom 24. Juni 2015 zur 
Genehmigung von Clothianidin als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 18  
(ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 46)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/984 und (EU) 2015/985 in isländischer und norwegischer 
Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 262/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1051] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/707 der Kommission vom 30. April 2015 über die Nichtgenehmigung 
von Rheum-officinale-Wurzelextrakt als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 13zzzzt (Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 
der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„13zzzzu.  32015 R 0707: Durchführungsverordnung (EU) 2015/707 der Kommission vom 30. April 2015 über 
die Nichtgenehmigung von Rheum-officinale-Wurzelextrakt als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln (ABl. L 113 vom 1.5.2015, S. 44)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/707 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 263/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1052] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/762 der Kommission vom 12. Mai 2015 zur Genehmigung des 
Grundstoffs Calciumhydroxid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

„—  32015 R 0762: Durchführungsverordnung (EU) 2015/762 der Kommission vom 12. Mai 2015 (ABl. L 120 
vom 13.5.2015, S. 6)“  

2. Nach Nummer 13zzzzu (Durchführungsverordnung (EU) 2015/707 der Kommission) wird folgende Nummer 
eingefügt: 

„13zzzzv.  32015 R 0762: Durchführungsverordnung (EU) 2015/762 der Kommission vom 12. Mai 2015 zur 
Genehmigung des Grundstoffs Calciumhydroxid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 120 
vom 13.5.2015, S. 6)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/762 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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(1) ABl. L 120 vom 13.5.2015, S. 6. 
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 264/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1053] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1106 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Änderung der Durchfüh
rungsverordnungen (EU) Nr. 540/2011 und (EU) Nr. 1037/2012 hinsichtlich der Bedingungen für die 
Genehmigung des Wirkstoffs Isopyrazam (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1115 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Pyridat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1154 der Kommission vom 14. Juli 2015 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Sulfosulfuron gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1166 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Eisen(III)-phosphat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(5)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1201 der Kommission vom 22. Juli 2015 zur Erneuerung der 
Genehmigung des Wirkstoffs Fenhexamid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (5) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(6)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission) werden folgende 
Gedankenstriche angefügt: 

„—  32015 R 1106: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1106 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 70). 

—  32015 R 1115: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1115 der Kommission vom 9. Juli 2015 (ABl. L 182 vom 
10.7.2015, S. 22). 

—  32015 R 1154: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1154 der Kommission vom 14. Juli 2015 (ABl. L 187 
vom 15.7.2015, S. 18). 
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—  32015 R 1166: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1166 der Kommission vom 15. Juli 2015 (ABl. L 188 
vom 16.7.2015, S. 34). 

—  32015 R 1201: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1201 der Kommission vom 22. Juli 2015 (ABl. L 195 
vom 23.7.2015, S. 37)“  

2. Unter Nummer 13zs (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1037/2012 der Kommission) wird Folgendes angefügt: 

„geändert durch 

—  32015 R 1106: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1106 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 70)“  

3. Nach Nummer 13zzzzv (Durchführungsverordnung (EU) 2015/762 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt: 

„13zzzzw.  32015 R 1115: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1115 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Pyridat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 182 
vom 10.7.2015, S. 22). 

13zzzzx.  32015 R 1154: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1154 der Kommission vom 14. Juli 2015 zur 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Sulfosulfuron gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 187 vom 15.7.2015, 
S. 18). 

13zzzzy.  32015 R 1166: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1166 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Eisen(III)-phosphat gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 188 vom 16.7.2015, S. 34). 

13zzzzz.  32015 R 1201: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1201 der Kommission vom 22. Juli 2015 zur 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Fenhexamid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 195 
vom 23.7.2015, S. 37)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/1106, (EU) 2015/1115, (EU) 2015/1154, (EU) 2015/1166 
und (EU) 2015/1201 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 265/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1054] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1107 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Grundstoffs Salix spp cortex gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1108 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Grundstoffs Essig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung  
(EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1116 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Grundstoffs Lecithine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (3) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(4)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1165 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Wirkstoffs Halauxifen-methyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (4) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(5)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1176 der Kommission vom 17. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Wirkstoffs Pepino Mosaic Virus Stamm CH2 Isolat 1906 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung 
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (5) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(6)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1191 der Kommission vom 20. Juli 2015 über die Nichtgenehmigung 
von Artemisia vulgaris L. als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (6) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(7)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1192 der Kommission vom 20. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Wirkstoffs Terpen-Gemisch QRD 460 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (7) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(8)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1295 der Kommission vom 27. Juli 2015 zur Genehmigung des 
Wirkstoffs Sulfoxaflor gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 (8) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 
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(9)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission) werden folgende 
Gedankenstriche angefügt: 

„—  32015 R 1107: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1107 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 72). 

—  32015 R 1108: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1108 der Kommission vom 8. Juli 2015 (ABl. L 181 vom 
9.7.2015, S. 75). 

—  32015 R 1116: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1116 der Kommission vom 9. Juli 2015 (ABl. L 182 vom 
10.7.2015, S. 26). 

—  32015 R 1165: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1165 der Kommission vom 15. Juli 2015 (ABl. L 188 
vom 16.7.2015, S. 30). 

—  32015 R 1176: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1176 der Kommission vom 17. Juli 2015 (ABl. L 192 
vom 18.7.2015, S. 1). 

—  32015 R 1192: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1192 der Kommission vom 20. Juli 2015 (ABl. L 193 
vom 21.7.2015, S. 124). 

—  32015 R 1295: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1295 der Kommission vom 27. Juli 2015 (ABl. L 199 
vom 29.7.2015, S. 8)“  

2. Nach Nummer 13zzzzz (Durchführungsverordnung (EU) 2015/1201 der Kommission) werden folgende Nummern 
eingefügt: 

„13zzzzza.  32015 R 1107: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1107 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Grundstoffs Salix spp cortex gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 181 
vom 9.7.2015, S. 72). 

13zzzzzb.  32015 R 1108: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1108 der Kommission vom 8. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Grundstoffs Essig gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 181 vom 9.7.2015, 
S. 75). 

13zzzzzc.  32015 R 1116: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1116 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Grundstoffs Lecithine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 182 vom 
10.7.2015, S. 26). 

13zzzzzd.  32015 R 1165: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1165 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Wirkstoffs Halauxifen-methyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 188 vom 16.7.2015, 
S. 30). 

13zzzzze.  32015 R 1176: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1176 der Kommission vom 17. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Wirkstoffs Pepino Mosaic Virus Stamm CH2 Isolat 1906 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der 
Kommission (ABl. L 192 vom 18.7.2015, S. 1). 

13zzzzzf.  32015 R 1191: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1191 der Kommission vom 20. Juli 2015 über 
die Nichtgenehmigung von Artemisia vulgaris L. als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln (ABl. L 193 vom 21.7.2015, S. 122). 
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13zzzzzg.  32015 R 1192: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1192 der Kommission vom 20. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Wirkstoffs Terpen-Gemisch QRD 460 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 193 
vom 21.7.2015, S. 124). 

13zzzzzh.  32015 R 1295: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1295 der Kommission vom 27. Juli 2015 zur 
Genehmigung des Wirkstoffs Sulfoxaflor gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung des 
Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 (ABl. L 199 vom 29.7.2015, S. 8)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2015/1107, (EU) 2015/1108, (EU) 2015/1116, (EU) 2015/1165,  
(EU) 2015/1176, (EU) 2015/1191, (EU) 2015/1192 und (EU) 2015/1295 in isländischer und norwegischer Sprache, der 
in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 266/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1055] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Verordnung (EU) 2015/1475 der Kommission vom 27. August 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 284/2013 hinsichtlich der Übergangsregelungen bezüglich Verfahren für Pflanzenschutzmittel (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 13c (Verordnung (EU) Nr. 284/2013 der 
Kommission) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1475: Verordnung (EU) 2015/1475 der Kommission vom 27. August 2015 (ABl. L 225 vom 
28.8.2015, S. 10)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1475 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht werden wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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(1) ABl. L 225 vom 28.8.2015, S. 10. 
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 267/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1056] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1190 der Kommission vom 20. Juli 2015 zur Änderung des Anhangs III der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1190: Verordnung (EU) 2015/1190 vom 20. Juli 2015 (ABl. L 193 vom 21.7.2015, S. 115)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1190 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht werden wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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(1) ABl. L 193 vom 21.7.2015, S. 115. 
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 268/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1057] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1298 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Änderung der Anhänge II und VI der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XVI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1a (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1298: Verordnung (EU) 2015/1298 vom 28. Juli 2015 (ABl. L 199 vom 29.7.2015, S. 22)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1298 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht werden wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 269/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung des Anhangs II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) des 
EWR-Abkommens [2017/1058] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2014/39/EU der Kommission vom 12. März 2014 zur Änderung der Richtlinie 2012/9/EU 
hinsichtlich des Zeitpunkts ihrer Umsetzung und der Frist für den Ablauf der Übergangszeit (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang II Kapitel XXV des EWR-Abkommens wird unter dem ersten Gedankenstrich (Richtlinie 2001/37/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates) von Nummer 3 (Richtlinie 2012/9/EU der Kommission) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32014 L 0039: Richtlinie 2014/39/EU der Kommission vom 12. März 2014 (ABl. L 73 vom 13.3.2014, S. 3)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2014/39/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 270/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung und Zertifizierung) und 
von Anhang XX (Umwelt) des EWR-Abkommens [2017/1059] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der 
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die 
Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Änderung 
der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte 
Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Mit der Richtlinie 2009/30/EG wird die Richtlinie 93/12/EWG des Rates (2) aufgehoben, die in das 
EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

(3)  Die Anhänge II und XX des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II Kapitel XVII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 6a (Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich 
angefügt: 

„—  32009 L 0030: Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009  
(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 88)“  

2. Unter Nummer 6a (Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) wird folgender Text angefügt: 

„c)  In Artikel 2 Absatz 5 wird nach dem Wort ‚Finnland‘ das Wort ‚Island‘ und nach dem Wort ‚Litauen‘ das Wort 
‚Norwegen‘ eingefügt. 

d)  In Artikel 3 Absatz 4 wird nach Unterabsatz 1 folgender Unterabsatz angefügt: 

‚Island kann in der Sommerperiode das Inverkehrbringen von ethanol- oder methanolhaltigem Ottokraftstoff mit 
einem maximalen Dampfdruck von 70 kPa gestatten, vorausgesetzt, bei dem verwendeten Ethanol handelt es sich 
um einen Biokraftstoff, oder die durch die Verwendung von Methanol erzielte Minderung der Treibhausgasemis
sionen erfüllt die Kriterien nach Artikel 7b Absatz 2.‘ 

e)  Die Artikel 7a bis 7e gelten nicht für Liechtenstein. 

f)  Artikel 7b Absatz 6 gilt nicht für die EFTA-Staaten.“  

3. Der Text von Nummer 6 (Richtlinie 93/12/EWG des Rates) wird gestrichen. 

Artikel 2 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ad (Richtlinie 1999/32/EG des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

„—  32009 L 0030: Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009  
(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 88)“ 
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(2) ABl. L 74 vom 27.3.1993, S. 81. 



Artikel 3 

Der Wortlaut der Richtlinie 2009/30/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 5 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 271/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 
Informationsgesellschaft) des EWR-Abkommens [2017/1060] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/516 der Kommission vom 26. März 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne 
oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XI des EWR-Abkommens wird Nummer 5oab (Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission) wie folgt 
geändert:  

1. Folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

„—  32015 R 0516: Verordnung (EU) 2015/516 der Kommission vom 26. März 2015 (ABl. L 82 vom 27.3.2015, 
S. 14)“  

2. Der Text der Anpassung wird gestrichen. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/516 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 272/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1061] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die technische Spezifikation 
für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge — Lärm“ sowie zur Änderung der Entscheidung 2008/232/EG 
und Aufhebung des Beschlusses 2011/229/EU (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter den Nummern 37ah (Entscheidung 2008/232/EG der Kommission) und 37g (Beschluss 2011/229/EU der 
Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32014 R 1304: Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 der Kommission vom 26. November 2014 (ABl. L 356 vom 
12.12.2014, S. 421)“  

2. Nach Nummer 37ah (Entscheidung 2008/232/EG der Kommission) wird Folgendes eingefügt: 

„37ai.  32014 R 1304: Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die 
technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge — Lärm” sowie zur Änderung der 
Entscheidung 2008/232/EG und Aufhebung des Beschlusses 2011/229/EU (ABl. L 356 vom 12.12.2014, 
S. 421) 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

(a)  In Abschnitt 7.3.2.3 Buchstabe a des Anhangs werden vor dem Wort „Schweden” die Worte „Norwegen 
und” eingefügt. 

(b)  In Abschnitt 7.3.2.4 Buchstabe a des Anhangs werden vor dem Wort „Schweden” die Worte „Norwegen 
und” eingefügt.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1304/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 273/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1062] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/995 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Änderung des Beschlusses 2012/757/EU 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ 
des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37dl (Beschluss 2012/757/EU der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 0995: Verordnung (EU) 2015/995 der Kommission vom 8. Juni 2015 (ABl. L 165 vom 30.6.2015, 
S. 1)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/995 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 274/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1063] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Verordnung (EU) 2015/924 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 321/2013 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge — 
Güterwagen“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37n (Verordnung (EU) Nr. 321/2013 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 0924: Verordnung (EU) 2015/924 der Kommission vom 8. Juni 2015 (ABl. L 150 vom 17.6.2015, 
S. 10)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/924 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 272/2015 vom 30. Oktober 2015 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 275/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1064] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die 
Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der 
Kommission (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Der Text von Nummer 66d (Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates) erhält 
folgende Fassung: 

„32010 R 0996: Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 
über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 35), geändert durch: 

—  32014 R 0376: Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014  
(ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 

In Artikel 18 Absatz 5 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

‚Liechtenstein und die Schweiz nutzen eine gemeinsame nationale Datenbank für die Speicherung von Ereignissen in 
der Zivilluftfahrt, Daher werden einschlägige Daten aus Liechtenstein und der Schweiz gemeinsam in dem 
Zentralspeicher erfasst.‘“  

2. Nach Nummer 66gb (Verordnung (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission) wird Folgendes eingefügt: 

„66gc.  32014 R 0376: Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: 
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‚Liechtenstein und die Schweiz nutzen eine gemeinsame nationale Datenbank für die Speicherung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt, Daher werden einschlägige Daten aus Liechtenstein und der Schweiz 
gemeinsam in dem Zentralspeicher erfasst. Aufgrund der bilateralen Kooperation mit der Schweiz in Bezug 
auf Ereignisse in der Zivilluftfahrt in Liechtenstein wird Liechtenstein Informationsanfragen gemäß dieser 
Verordnung in enger Zusammenarbeit mit der Schweiz bearbeiten.‘“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 276/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1065] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom 29. Juni 2015 zur Festlegung einer Liste 
zur Einstufung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates meldepflichtig sind (1), ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 66gc (Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) folgende Nummer eingefügt: 

„66gd.  32015 R 1018: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 der Kommission vom 29. Juni 2015 zur 
Festlegung einer Liste zur Einstufung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, die gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates meldepflichtig sind (ABl. L 163 vom 30.6.2015, 
S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1018 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses Nr. 275/2015 des 
Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 30. Oktober 2015 (2), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  

22.6.2017 L 161/64 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 163 vom 30.6.2015, S. 1. 
(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
(2) Siehe Seite 62 dieses Amtsblatts. 



BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 277/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1066] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1039 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 748/2012 in Bezug auf Flugprüfungen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66p (Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1039: Verordnung (EU) 2015/1039 der Kommission vom 30. Juni 2015 (ABl. L 167 vom 1.7.2015, 
S. 1)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1039 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 278/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1067] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1536 der Kommission vom 16. September 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1321/2014 in Bezug auf die Angleichung der Vorschriften für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008, kritische Instandhaltungsarbeiten und Überwachung der Aufrechterhaltung der 
Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66q (Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission) 
Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1536: Verordnung (EU) 2015/1536 der Kommission vom 16. September 2015 (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 16)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 2015/1536 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 279/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens [2017/1068] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1014 der Kommission vom 25. Juni 2015 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die 
in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist (1), ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab (Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1014: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1014 der Kommission vom 25. Juni 2015 (ABl. L 162 
vom 27.6.2015, S. 65)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 280/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XIII, Protokoll 31 (über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen 
außerhalb der vier Freiheiten) und Protokoll 37 (mit der Liste gemäß Artikel 101) zum 

EWR-Abkommen [2017/1069] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf die Artikel 86 und 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Es ist angezeigt, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-Abkommens auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union 
für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (1) 
auszuweiten. 

(2)  Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert werden, um diese erweiterte Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. 

(3)  Mit der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 wird der Beschluss Nr. 661/2010/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates aufgehoben, der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

(4)  Anhang XIII und Protokoll 37 des EWR-Abkommens sollten daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Nach Artikel 12 Absatz 5 von Protokoll 31 des EWR-Abkommens wird Folgendes eingefügt: 

„6. Die EFTA-Staaten beteiligen sich an den Maßnahmen, denen folgender Rechtsakt der Union zugrunde liegt: 

—  32013 R 1315: Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1). 

Die EFTA-Staaten nehmen uneingeschränkt an der Arbeit des in Artikel 52 der Verordnung genannten Ausschusses 
teil, haben jedoch kein Stimmrecht.“ 

Artikel 2 

In Anhang XIII des Abkommens wird der Text von Nummer 5 (Beschluss Nr. 661/2010/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates) gestrichen. 

Artikel 3 

In Protokoll 37 zum EWR-Abkommen wird der Text von Nummer 4 gestrichen. 

Artikel 4 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 
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Artikel 5 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung gemäß Artikel 103 Absatz 1 des EWR-Abkommens in 
Kraft (*). 

Artikel 6 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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Erklärung der EFTA-Staaten zu dem Beschluss Nr. 280/2015 vom 30. Oktober 2015 zur Aufnahme 
der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in das 

EWR-Abkommen 

„Im Einklang mit dem Verfahren nach Artikel 49 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 werden Anpassungen 
der auf bestimmte Drittländer ausgedehnten indikativen Karten des transeuropäischen Verkehrsnetzes gemäß Anhang III 
auf der Grundlage von Vereinbarungen auf hoher Ebene über Verkehrsinfrastrukturnetze zwischen der Union und den 
betreffenden benachbarten Ländern vorgenommen. Die EFTA-Staaten fordern die Union auf, die folgenden Anpassungen 
der ihre Hoheitsgebiete betreffenden Karten vorzunehmen und zu bestätigen, dass eine Vereinbarung auf hoher Ebene im 
Sinne von Artikel 49 Absatz 6 erzielt wurde: 

—  Der Flughafen Vestmannaeyjar in Island wird aus dem Gesamtnetz entfernt. 

—  Der Seehafen Landeyjahöfn in Island wird dem Gesamtnetz hinzugefügt. 

—  Der 18 km lange Abschnitt der Straße E18 nach Oslo in Norwegen wird durch den parallelen Abschnitt der E6 als 
Teil des Kernnetzes ersetzt. 

—  Die Flughäfen Rygge und Ørland in Norwegen werden dem Gesamtnetz hinzugefügt. 

—  Die Seehäfen Kirkenes und Mo i Rana in Norwegen werden dem Gesamtnetz hinzugefügt. 

—  Die Seehäfen Sandefjord und Ålesund in Norwegen werden aus dem Gesamtnetz entfernt. 

—  Die Seehäfen Grenland und Karmsund in Norwegen ersetzen respektive die Seehäfen Porsgrunn und Kopervik im 
Gesamtnetz.“   

Erklärung der EU zu dem Beschluss Nr. 280/2015 vom 30. Oktober 2015 zur Aufnahme der 
Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in das 

EWR-Abkommen 

„Die Union nimmt die von den EFTA-Staaten vorgeschlagenen Anpassungen der Karten zur Kenntnis. Sie bestätigt, dass 
die erbetenen Änderungen die in der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 (im Folgenden ‚Verordnung‘) vorgesehenen 
einschlägigen Kriterien erfüllen und dass folglich eine Vereinbarung auf hoher Ebene im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 
der Verordnung erzielt wurde. Diese Vereinbarung auf hoher Ebene wird als Grundlage für die Anpassung der 
indikativen Karten der betreffenden EFTA-Staaten in Anhang III der Verordnung dienen. Die Kommission wird hierbei 
nach dem in Artikel 49 Absatz 6 vorgesehenen Verfahren vorgehen.“  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 281/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht 
sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen) des EWR-Abkommens [2017/1070] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2014/112/EU des Rates vom 19. Dezember 2014 zur Durchführung der von der Europäischen 
Binnenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO) und der Europäischen Transport
arbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XVIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XVIII des EWR-Abkommens wird nach Nummer 32k (Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgende Nummer eingefügt: 

„32l.  32014 L 0112: Richtlinie 2014/112/EU des Rates vom 19. Dezember 2014 zur Durchführung der von der 
Europäischen Binnenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO) und der 
Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Regelung 
bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt (ABl. L 367 vom 23.12.2014, S. 86)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2014/112/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 282/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1071] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Beschluss (EU) 2015/801 der Kommission vom 20. Mai 2015 über das Referenzdokument über bewährte 
Praktiken im Umweltmanagement, branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung und 
Leistungsrichtwerte für den Einzelhandel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1eae (Beschluss 2013/131/EU der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 

„1eaf.  32015 D 0801: Beschluss (EU) 2015/801 der Kommission vom 20. Mai 2015 über das Referenzdokument 
über bewährte Praktiken im Umweltmanagement, branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die 
Umweltleistung und Leistungsrichtwerte für den Einzelhandel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (ABl. L 127 vom 22.5.2015, 
S. 25)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/801 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 283/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1072] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Beschluss (EU) 2015/877 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Änderung der Entscheidung 2009/568/EG 
und der Beschlüsse 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU und 2012/481/EU zwecks Verlängerung der 
Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Der Beschluss (EU) 2015/886 der Kommission vom 8. Juni 2015 zur Änderung des Beschlusses 2014/312/EU 
zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben 
und -lacke (2) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(3)  Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XX des Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter den Nummern 2i (Entscheidung 2009/568/EG der Kommission) und 2zf (Beschluss 2012/481/EU der 
Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 D 0877: Beschluss (EU) 2015/877 der Kommission vom 4. Juni 2015 (ABl. L 142 vom 6.6.2015, 
S. 32)“.  

2. Unter den Nummern 2u (Beschluss 2011/381/EU der Kommission), 2x (Beschluss 2011/333/EU der Kommission) 
und 2ze (Beschluss 2012/448/EU der Kommission) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 D 0877: Beschluss (EU) 2015/877 der Kommission vom 4. Juni 2015 (ABl. L 142 vom 6.6.2015, S. 32)“.  

3. Unter Nummer 2v (Beschluss 2014/312/EU der Kommission) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 D 0886: Beschluss (EU) 2015/886 der Kommission vom 8. Juni 2015 (ABl. L 144 vom 10.6.2015, 
S. 12)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Beschlüsse (EU) 2015/877 und (EU) 2015/886 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 284/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1073] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1844 der Kommission vom 13. Juli 2015 zur Änderung der Verordnung  
(EU) Nr. 389/2013 hinsichtlich der technischen Umsetzung des Kyoto-Protokolls nach 2012 (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Die Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 (2) wurde nicht in das 
EWR-Abkommen aufgenommen. 

(3)  Die Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über ein 
System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen 
und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG (3) wurde nicht in das EWR-Abkommen aufgenommen. 

(4)  Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ana (Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission) 
Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1844: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1844 der Kommission vom 13. Juli 2015 (ABl. L 268 vom 
15.10.2015, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1844 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 285/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens [2017/1074] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie (EU) 2015/1127 der Kommission vom 10. Juli 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter 
Richtlinien (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 32ff (Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 L 1127: Richtlinie (EU) 2015/1127 der Kommission vom 10. Juli 2015 (ABl. L 184 vom 11.7.2015, 
S. 13)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/1127 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 286/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1075] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 2700/98 der Kommission (1), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 2701/98 der Kommission (2), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 2702/98 der Kommission (3), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 68/2003 der Kommission (4), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 246/2003 der Kommission (5), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(6)  Die Verordnung (EG) Nr. 247/2003 der Kommission (6), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(7)  Die Verordnung (EG) Nr. 2139/2004 der Kommission (7), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(8)  Da die Verordnung (EG) Nr. 430/2005 der Kommission (8), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, 
durch die Verordnung (EG) Nr. 377/2008 der Kommission (9) aufgehoben wurde, die ebenfalls in das 
EWR-Abkommen aufgenommen wurde, sollte die Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 430/2005 aus dem 
EWR-Abkommen gestrichen werden. 

(9)  Die Entscheidung 1999/35/EG der Kommission (10), die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist 
überholt und daher aus dem EWR-Abkommen zu streichen. 

(10)  Anlage 1 zu Anhang XXI des EWR-Abkommens ist überholt und sollte daher aus dem EWR-Abkommen 
gestrichen werden. 

(11)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Text der Nummern 1a (Verordnung (EG) Nr. 2700/98 der Kommission), 1b (Verordnung (EG) Nr. 2701/98 der 
Kommission), 1c (Verordnung (EG) Nr. 2702/98 der Kommission), 7d (Entscheidung 1999/35/EG der Kommission), 
18ad (Verordnung (EG) Nr. 246/2003 der Kommission), 18ae (Verordnung (EG) Nr. 247/2003 der Kommission), 
18ai (Verordnung (EG) Nr. 430/2005 der Kommission), 23b (Verordnung (EG) Nr. 2139/2004 der Kommission), 
24b (Verordnung (EG) Nr. 68/2003 der Kommission) sowie der Text von Anlage 1 zu Anhang XXI des 
EWR-Abkommens werden gestrichen. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 287/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1076] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1042 der Kommission vom 30. Juni 2015 zur Änderung von 
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 250/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die strukturelle Unternehmensstatistik hinsichtlich der Anpassung 
des technischen Formats im Anschluss an die Überarbeitung der Güterklassifikation in Verbindung mit den 
Wirtschaftszweigen (CPA) (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1k (Verordnung (EG) Nr. 250/2009 der Kommission) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 

„—  32015 R 1042: Durchführungsverordnung (EU) 2015/1042 der Kommission vom 30. Juni 2015 (ABl. L 167 
vom 1.7.2015, S. 61)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1042 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 288/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1077] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1163 der Kommission vom 15. Juli 2015 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1445/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Liste der Einzelpositionen für Kaufkraft
paritäten (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 19y (Verordnung (EG) Nr. 1445/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1163: Verordnung (EU) 2015/1163 der Kommission vom 15. Juli 2015 (ABl. L 188 vom 16.7.2015, 
S. 6)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1163 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 289/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1078] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1342 der Kommission vom 22. April 2015 zur Änderung der Methodik 
für die Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen gemäß Anhang A der Verordnung (EU) 
Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 19z (Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1342: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1342 der Kommission vom 22. April 2015 (ABl. L 207 vom 
4.8.2015, S. 35)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1342 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 290/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1079] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/1365 der Kommission vom 30. April 2015 über das Format für die 
Übermittlung von Daten zu den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 19za (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 724/2014 der 
Kommission) folgende Nummer eingefügt: 

„19zb.  32015 R 1365: Delegierte Verordnung (EU) 2015/1365 der Kommission vom 30. April 2015 über das 
Format für die Übermittlung von Daten zu den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (ABl. L 211 vom 
8.8.2015, S. 1)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2015/1365 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 291/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1080] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) 2015/1391 der Kommission vom 13. August 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1200/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Betriebsstrukturerhebungen und die Erhebung über landwirtschaftliche Produktionsmethoden im 
Hinblick auf die Koeffizienten für Großvieheinheiten und die Definitionen der Merkmale (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 23a (Verordnung (EG) Nr. 1200/2009 der Kommission) 
Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32015 R 1391: Verordnung (EU) 2015/1391 der Kommission vom 13. August 2015 (ABl. L 215 vom 
14.8.2015, S. 11)“. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2015/1391 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 292/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) des EWR-Abkommens [2017/1081] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EU) Nr. 431/2014 der Kommission vom 24. April 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der 
Durchführung von jährlichen Statistiken zum Energieverbrauch in Privathaushalten (1) ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 26a (Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgende Fassung: 

„32008 R 1099: Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2008 über die Energiestatistik (ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 1), geändert durch: 

—  32013 R 0147: Verordnung (EU) Nr. 147/2013 der Kommission vom 13. Februar 2013 (ABl. L 50 vom 
22.2.2013, S. 1). 

—  32014 R 0431: Verordnung (EU) Nr. 431/2014 der Kommission vom 24. April 2014 (ABl. L 131 vom 
1.5.2014, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden Anpassungen: 

a)  Liechtenstein ist von der Erhebung der in der Verordnung vorgesehenen Daten befreit, mit Ausnahme der Daten 
in Bezug auf die Ein- und Ausfuhren der verschiedenen Energieprodukte und die Erzeugung von Elektrizität für 
die jährliche Energiestatistik (Anhang B). 

b)  Island ist von der Angabe der einzelnen Aggregate in Anhang B für die detaillierte Aufschlüsselung des 
Energieverbrauchs nach Art des Endverbrauchs (Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung, Kochen, 
Beleuchtung und Elektrogeräte, andere Endverwendungen) in Haushalten gemäß Abschnitt 2.3 des Anhangs A 
befreit.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 431/2014 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 293/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens [2017/1082] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (1) ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

(2)  Mit der Richtlinie 2013/34/EU werden die Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates (2) und die Siebente Richtlinie 
83/349/EWG des Rates (3) aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufgenommen wurden und daher aus diesem 
zu streichen sind. 

(3)  Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XXII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:  

1. Unter Nummer 10f (Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) wird Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32013 L 0034: Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013  
(ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19)“  

2. Nach Nummer 10h (Richtlinie 2012/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates) wird Folgendes eingefügt: 

„10i.  32013 L 0034: Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 
29.6.2013, S. 19). 

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit den folgenden Anpassungen: 

a)  In Bezug auf Island und Norwegen werden die Beträge in Euro in Landeswährung umgerechnet, indem die 
Wechselkurse angewandt werden, die von der für die nationale Währung zuständigen Zentralbank 
veröffentlicht werden. 
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b)  In Anhang I wird Folgendes angefügt: 

„—  Island: 

hlutafélag, einkahlutafélag; 

—  Liechtenstein: 

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft; 

—  Norwegen: 

aksjeselskap, allmennaksjeselskap.” 

c)  In Anhang II wird Folgendes angefügt: 

„—  Island: 

sameignarfélag, samlagsfélag; 

—  Liechtenstein: 

die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft; 

—  Norwegen: 

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.”“  

3. Der Text der Nummern 4 (Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates) und 6 (Siebente Richtlinie 83/349/EWG des 
Rates) wird gestrichen. 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2013/34/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
EWR-Abkommens vorliegen (*). 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 294/2015 

vom 30. Oktober 2015 

zur Änderung von Anhang XXII (Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens [2017/1083] 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden „EWR-Abkommen“), insbesondere 
auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Richtlinie 2014/102/EU des Rates vom 7. November 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien (1) 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

(2)  Das am 11. April 2014 in Brüssel unterzeichnete Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Kroatien am 
Europäischen Wirtschaftsraum (2) (im Folgenden „EWR-Erweiterungsübereinkommen von 2014“) ist für die 
Unterzeichner des Übereinkommens seit dem 12. April 2014 vorläufig anwendbar; dieser Beschluss sollte daher 
bis zum Inkrafttreten des EWR-Erweiterungsübereinkommens von 2014 vorläufig gelten. 

(3)  Anhang XXII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang XXII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 10i (Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates) Folgendes angefügt: 

„, geändert durch: 

—  32014 L 0102: Richtlinie 2014/102/EU des Rates vom 7. November 2014 (ABl. L 334 vom 21.11.2014, S. 86)“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2014/102/EU in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des 
Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2015 in Kraft, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach 
Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen (*), oder am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 293/2015 vom 30. Oktober 2015 (3), je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 
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Dieser Beschluss gilt bis zum Inkrafttreten des EWR-Erweiterungsübereinkommens von 2014 vorläufig mit Wirkung 
vom 1. November 2015, sofern dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Artikel 103 Absatz 1 des 
Abkommens vorliegen, oder mit Wirkung vom Tag des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 293/2015 vom 30. Oktober 2015, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 30. Oktober 2015. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 

Die Präsidentin 
Oda SLETNES  
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